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Betriebsanweisung  

gemäß TRGS 555 / § 14 GefStoffV (Deutschland) 

OP-Sept 

Gefahren für Mensch und Umwelt 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
 
Produkt ist brennbar und kann durch potenzielle Zündquellen entzündet werden. 
  

 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung 
Verwendung einer örtlichen und generellen Lüftung. Vermeiden von Zündquellen. Von 
Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen 
treffen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Wegen Explosionsgefahr Eindringen der 
Dämpfe in Keller, Kanalisation und Gruben verhindern. Behälter und zu befüllende Anlage erden. 
Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden. 
Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.  
Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz Nach Gebrauch die Hände waschen. In 
Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betreten von 
Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausrüstung ablegen. 
Bewahren Sie Speisen und Getränke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie für 
Chemikalien keine Gefäße, die üblicherweise für die Aufnahme von Lebensmitteln bestimmt 
sind. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  

 

 

 

Verhalten im Gefahrenfall 

BEI VERSCHÜTTEN: Abdecken der Kanalisationen. Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) 
aufwischen. Verschüttete Mengen aufnehmen (Sägemehl, Kieselgur (Diatomit), Sand, Universalbinder). 
Einsatz adsorbierender Materialien. In geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen 
Bereich belüften.  
BEI BRAND: Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Löschmaßnahmen auf die Umgebung 
abstimmen. Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen. Kontaminiertes Löschwasser 
getrennt sammeln. Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung.  

Erste Hilfe 

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN: Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verunglückten aus 
der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten. 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in 
Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und 
nichts über den Mund verabreichen.  
NACH INHALATION: Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand sofort ärztlichen Beistand 
suchen und Erste-Hilfe-Maßnahmen einleiten. Für Frischluft sorgen.  
NACH KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.  
NACH BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter ausspülen. Augenlider geöffnet halten und mindestens 10 Minuten lang 
reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen.  
NACH AUFNAHME DURCH VERSCHLUCKEN: Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn 
Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeiführen.  

 

Sachgerechte Entsorgung 

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen 
einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Vollständig entleerte Verpackungen können einer 
Verwertung zugeführt werden. Bitte beachten Sie die einschlägigen nationalen oder regionalen 
Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kommunalen oder nationalen 
Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.  

 


